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Grundbegriffe 

Korrektur 

1 Übersicht der Korrekturnormen von §§ 129, 164 f. und 

172 ff. AO 

Zu diesem Kapitel finden Sie im Online-Training  

folgende interaktive Elemente: 

8 Videos 

 

1.1 Grundlagen 

Hinsichtlich grundsätzlicher Ausführungen zur Rechtmäßigkeit, Rechtswidrigkeit bzw. Nich-

tigkeit von Verwaltungsakten, materieller, formeller und absoluter Bestandskraft etc. wird 

auf die Ausführungen im Online-Training „Abgabenordnung III – Einspruchsverfahren“ ver-

wiesen. 

1.2 Begrifflichkeiten 

Die Abgabenordnung verwendet Korrektur als Oberbegriff für Aufhebung, Änderung, Rück-

nahme, Widerruf und Berichtigung.  

 Aufhebung: Bei einer Aufhebung fällt ein Verwaltungsakt, z.B. ein Steuerbescheid, 

ersatzlos weg, sodass er im Zeitpunkt der Aufhebung seine Wirkung verliert, 

§ 124 Abs. 2 AO. 

 Änderung: Eine Änderung bedeutet, dass ein Verwaltungsakt, meist ein Steuerbe-

scheid, einen anderen Regelungsgehalt erhält. Im Ergebnis geht der ursprüngliche Be-

scheid im geänderten Bescheid auf. 

 Berichtigung: Berichtigung ist die Beseitigung einer Unrichtigkeit, ohne eine andere 

(materielle) Entscheidung zu treffen, bspw. § 129 oder § 177 AO. 

 Rücknahme: Eine Rücknahme ist eine vollständige oder teilweise Aufhebung eines 

rechtswidrigen (sonstigen) Verwaltungsakts, der kein Steuerbescheid ist, § 130 AO. 

 Widerruf: Ein Widerruf ist eine vollständige oder teilweise Aufhebung eines rechtmä-

ßigen (sonstigen) Verwaltungsakts, der kein Steuerbescheid ist, § 131 AO. 

1.3 Allgemeine Korrekturvoraussetzungen 

Die Korrektur eines Verwaltungsakts, z.B. ein Steuerbescheid, ist nur zulässig, soweit der 

Steuerbescheid 

 gem. §§ 118, 124 Abs. 1 S. 1 AO wirksam ist, d.h. 

▪ ordnungsgemäß bekanntgegeben1 wurde und 

▪ nicht nach §§ 124 Abs. 3, 125 AO nichtig ist, 

 

 

1  Siehe hierzu das Online-Training „Abgabenordnung – Besteuerungsverfahren.“ 
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Materieller Fehler 

 ein materieller Fehler i.S.v. § 177 Abs. 3 AO vorliegt,2  

 eine Korrekturvorschrift nach §§ 129, 164, 165, 172 ff. AO greift, 

 § 176 AO einer Korrektur nicht entgegensteht und 

 die Festsetzungsverjährung3 nach § 169 AO unter Berücksichtigung des zeitlichen 

Korrekturrahmens der konkreten Korrekturnorm noch nicht eingetreten ist. 

1.4 Materieller Fehler 

Laut dem § 177 Abs. 3 AO ist unter einem materiellen Fehler jede objektive Unrichtigkeit 

zu verstehen, die einem Bescheid anhaftet und kausal für das Abweichen der festgesetzten 

von der materiell-rechtlichen zutreffenden Steuer ist. Es kommt demnach im Wesentlichen 

darauf an, ob in einem wirksamen Steuerbescheid, die nach § 38 AO i.V.m. den Einzelsteu-

ergesetzen entstandene Steuer gem. § 155 AO zutreffend festgesetzt wurde (verein-

facht: § 38 AO = § 155 AO). Umgekehrt liegt ein materieller Fehler vor, wenn die festge-

setzte Steuer von der gesetzlich entstandenen Steuer abweicht (vereinfacht: § 38 AO ≠ 

§ 155 AO).  

  

 

2  Siehe in Abgrenzung hierzu auch die Ausführungen im Online-Training „Abgabenordnung – Einspruchs-  

verfahren“. 
3  Siehe hierzu das Online-Training „Abgabenordnung – Festsetzungs- und Feststellungsverjährung“. 
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Offenbare  

Unrichtigkeit 

Unrichtigkeit 

Willensbildung 

2 Berichtigung aufgrund offenbarer Unrichtigkeit gem. 

§ 129 AO 

Zu diesem Kapitel finden Sie im Online-Training  

folgende interaktive Elemente: 

2 praktische Übungen 

 

Nach § 129 AO kann die Finanzbehörde Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare 

Unrichtigkeiten, die beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlaufen sind, jederzeit berichti-

gen, § 129 S. 1 AO. Entscheidend ist, dass die einfache Berichtigung offenbarer Unrichtig-

keiten nach § 129 AO nur bei „mechanischen“ Fehlern möglich ist. „Rein mechanisch" be-

deutet also, dass der Fehler nichts mit einer Überlegung und Prüfung zu tun haben darf. 

Anmerkung: § 129 AO ist als einzige Korrekturnorm für die Korrektur sämtlicher sonstiger 

Verwaltungsakte, Steuerbescheide als auch diesen gleichgestellten Bescheiden anwendbar. 

Hinweis: Das Wort „kann“ lässt zunächst auf eine reine Ermessensnorm i.S.d. § 5 AO 

schließen, jedoch wird aufgrund des Satzes 2 dies in nahezu allen denkbaren Fällen zu 

einem pflichtgebundenen Ermessen, d.h. auf Antrag ist zu ändern. Das Ermessen reduziert 

sich in diesen Fällen auf null.4  

2.1 Unrichtigkeit  

Der Gesetzgeber verwendet „Unrichtigkeit“ als Oberbegriff. Er meint hiermit mechanische 

Fehler, bei denen Willensäußerung und Willensbildung voneinander abweichen. Dem Bear-

beiter gelingt es nicht, den von ihm gebildeten Willen korrekt (so wie gewünscht) auszu-

drücken.  

Beispiel: Der Sachbearbeiter vertippt sich, als er die Einkünfte aus Vermietung und Ver-

pachtung aus den Erklärungsvordrucken übertragen will. Er tippt statt 12.000 € (wie im 

Erklärungsvordruck) versehentlich 21.000 € in den PC ein.  

Sobald die Unrichtigkeit bereits bei der Willensbildung entsteht und dieser gebildete Wille 

dann korrekt geäußert wird, scheidet eine Berichtigung im vorstehenden Sinne aus. Dies 

ist Ausdruck des Normzwecks, solche Fehler, die bei der Willensäußerung unterlaufen und 

von dem tatsächlich gebildeten Willen abweichen, zu berichtigen. Demgegenüber soll die 

Korrektur über § 129 AO keine neue Sachentscheidung ermöglichen. Insofern ist eine Be-

richtigung von Tatsachen- oder Rechtsirrtümern ausgeschlossen. Die Fehler dürfen also 

weder auf einer falschen Rechtsanwendung noch auf der Zugrundelegung eines falschen 

Sachverhaltes beruhen.   

 

4  BFH, Urteil v. 8.3.1989, X R 116/87, BStBl. II 1989, 531; BFH, Urteil v. 28.10.1992, II R 111/89, BFH/NV 1993, 

637. 
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